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A r t i K e l

Regel- und Überversorgung 
kennzeichnen ärztliche  
Versorgung in Hessen
Die ärztliche Versorgung in Hessen ist aktuell sowohl im ambulanten 
als auch im stationären Bereich gut. Entsprechend der zurzeit gelten-
den Kriterien der Bedarfsplanung liegt in nahezu allen Versorgungs-
bereichen eine Regel- oder sogar Überversorgung vor. 

N
ach monatelangen Diskussio-
nen, einer öffentlichen Anhö-
rung und zahlreichen Ände-
rungsanträgen hat der Deutsche 

Bundes tag Anfang Dezember 2011 das Ge-
setz zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-VStG) mit den Stimmen 
der Regierungskoalition verabschiedet.

Ziele des Gesetzes sind u.a., die Ver-
sorgungsstrukturen zu verbessern, erwar-
teten Versorgungsengpässen aufgrund von 
Veränderungen der Altersstruktur frühzei-
tig zu begegnen und insofern die medizi-
nische Versorgung gezielt zu verbessern. 
Flexibilisierung und Deregulierung sol-
len allen an der Gesundheitsversorgung 
Beteiligten größere Handlungsspielräu-
me eröffnen. Z. B. erhalten die Länder 
mehr Mitwirkungs- und Gestaltungsopti-
onen. Gleichzeitig wird die vertragsärzt-
liche Vergütung flexibilisiert und wieder 
regio nalisiert.

Doch wie sieht es aktuell mit der ärztli-
chen Versorgung in Hessen aus?

Versorgungssituation in Hessen

Aus Sicht der Ersatzkassen verfügt Hes-
sen über eine gute ärztliche Versorgung 
sowohl im ambulanten als auch im stati-
onären Bereich. 

Zur Feststellung der Versorgungs-
stände und zur Steuerung des Niederlas-
sungsverhaltens von Vertragsärzten, die 
die ärztliche Versorgung sicherstellen, be-
dient man sich des Instrumentariums der 
sog. Bedarfsplanung (§ 99 ff. Sozialgesetz-
buch V - SGB V). Dabei wird über eine fest-
gelegte Verhältniszahl die Anzahl der er-
forderlichen Ärzte pro Fachrichtung und 
Planungsbereich im Verhältnis zur Anzahl 
der Einwohner bestimmt. Die tatsächliche 
ärztliche Versorgung im ambulanten Be-
reich wird auf dieser Basis gemessen und 
als Über-, Unter- und Regelversorgung 
regionaler Planungsbereiche bezeichnet: 
Regelversorgung liegt vor, wenn der Ver-
sorgungsgrad zwischen 75% und 110% 
im hausärztlichen und zwischen 50% 
und 110% im fachärztlichen Bereich liegt.  
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Der Hessische Sozialminister Stefan 
Grüttner stellte am 11. November 2011 
im rahmen einer Pressekonferenz im 
Hessischen landtag den „Hessischen 
Pakt zur Sicherstellung der gesund-
heitlichen Versorgung für die Jahre 
2012 - 2014“ vor und unterzeichnete 
ihn gemeinsam mit zahlreichen Ver-
tragspartnern, darunter auch die Ge-
setzlichen Krankenkassen und deren 
Verbände (GKV) in Hessen. Mit dem 
genannten Pakt wurden verschiede-
ne Maßnahmen zur Unterstützung der 
ärztlichen Versorgung im ländlichen 
raum angestoßen.
in ihrem Statement betonten die 
Krankenkassen, dass Hessen über 
eine gute ärztliche Versorgung im am-
bulanten und stationären Bereich ver-
fügt. Die Bemühungen des Hessischen 
Sozialministers, mit präventiven Maß-
nahmen eine Stabilisierung der ärzt-
lichen Versorgung zu unterstützen, 
werden gleichwohl unterstützt.
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Ab einem Versorgungsgrad von mehr als 
110% spricht man von Überversorgung. 

Planungsbereiche regel- oder überver-
sorgt

Mehr als 99% aller Planungsbereiche 
in Hessen sind nach dem aktuell vorlie-
genden Bedarfsplan regel- oder überver-
sorgt. Bei der hausärztlichen Versorgung 
ist in allen Planungsbereichen Regel- 
oder Überversorgung gegeben. Auch die 
fachärztliche ambulante Versorgung in 
Hessen ist sehr gut. Lediglich in einem 
Planungsbereich sind für die augenärzt-
liche Versorgung noch freie Arztsitze vor-
handen. Hierbei handelt es sich also um 
einen Einzelfall, so dass eine Gefährdung 
der Sicherstellung der ärztlichen Versor-
gung der Versicherten in Hessen nicht ge-
geben ist.

Das Durchschnittsalter der Ärzte in 
Deutschland im niedergelassenen Bereich 
ist zwar bis zum Jahr 2010 auf 52,25 Jah-
re (1993: 46,56 Jahre) und im stationären 
Sektor auf 41,12 Jahre (1993: 38,05 Jahre) 
angestiegen. 

In Hessen ist gleichwohl eine erfreu-
lichere Entwicklung zu verzeichnen: Zum 
einem hat die Zahl der an der vertrags-
ärztlichen Versorgung beteiligten Ärz-
te in den zurückliegenden Jahren stets  
zugenommen, wie aus den Statistiken der 
Landesärztekammer und der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hessen hervor geht. Die 
Zahl der in Hessen gemeldeten Ärzte ist  
in den letzten 25 Jahren um fast 70% – 
von 18.985 im Jahr 1986 auf 32.222 im 
Jahr 2011 – angestiegen. Zum Anderen 
ist zu beobachten, dass die Zahl der un-
ter 35-jährigen Ärzte seit mehreren Jah-
ren wieder zunimmt.

Auch die Anzahl der im ambulanten 
Bereich angestellten Ärzte wächst stetig. 
1993 waren bundesweit 5.397 Ärzte ange-
stellt. Bis zum Jahr 2010 hatte sich diese 
Zahl mehr als verdreifacht (16.776). 

Die gute ärztliche Versorgung in Hes-
sen bildet sich auch bei der Arztdichte ab: 
Auf jeden berufstätigen Arzt kommen hier 
nur 243 Einwohner (Stand: 31.12.2010). Das 

Die Sorge vor dem Ärztemangel ist in 
aller Munde. Bundes- und landespo-
litiker machen sich diese „gefühlte“ 
Sorge zu eigen und versuchen, u. a. 
mit gesetzgeberischen Maßnahmen 
die als schlecht empfundene Situati-
on zu verbessern. Schaut man auf die 
realen Zahlen, sieht die lage anders 
aus. Zurzeit ist die ärztliche Versor-
gung in Hessen und darüber hinaus 
gut. Wie sie sich perspektivisch auch 
vor dem Hintergrund sinkender ein-
wohnerzahlen und eines steigenden 
Durchschnittsalters in der Bevölke-
rung entwickeln wird, ist schwer vor-
herzusagen.
Klar ist, dass alle Akteure im Gesund-
heitswesen sektorübergreifend an in-
telligenten lösungen arbeiten müs-
sen, die den Bürgern helfen und für 
diese auch bezahlbar bleiben. Denn 
die Gesundheitsversorgung wird über 
die Krankenversicherungsbeiträ-
ge nach wie vor maßgebend von den 
Bürgern selbst finanziert.
Ob die im GKV-VStG festgelegten 
Maßnahmen hierbei tatsächlich hel-
fen, darf bezweifelt werden. Viel-
mehr gilt es, tatsächliche Versor-
gungsbedarfe zu identifizieren und 
hierfür gute und finanzierbare lö-
sungen zu finden. U. a. die gesetzlich 
festgelegten trennungen zwischen 
ambulantem und stationärem Sek-
tor und der Pflege, aber auch die un-
terschiedlichen Zuständigkeiten auf 
Bundes- und landesebene erschwe-
ren sinnvolle lösungen.
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von 
cLauDia acKERmann  
leiterin der  
vdek-landesvertretung 
Hessen

Die ärztliche Versorgung in Hessen 
war auch thema des „Gesundheitspo-
litischen Abend 2011“ mit den gesund-
heitspolitischen Sprechern/innen der 
im Hessischen landtag vertretenen 
Fraktionen. Die ersatzkassen in Hes-
sen und die vdek-landesvertretung 
Hessen hatten zu diesem gut besuch-
ten Meinungsaustausch für den 5. Ok-
tober 2011 in den Hessischen landtag 
eingeladen. tenor der Veranstal-
tung war, dass es in Hessen eine gute  
ärztliche Versorgung im ambulanten 
und stationären Bereich gibt. 
einig waren sich die Vertreter/innen 
der Politik und der ersatzkassen in 
Hessen dahingehend, dass Änderun-
gen im Bereich der Bedarfsplanung 
sicher sinnvoll sind, zugleich aber 
auch die Problematik der Überver-
sorgung in Ballungsräumen und be-
stimmten Großstadtbereichen gleich-
zeitig angegangen werden muss, um 
die gute ärztliche Versorgung in Hes-
sen auch künftig flächendeckend und 
bezahlbar sicher zu stellen.

r U B r i K

Gesundheitspoliti-
scher Abend 2011  
der ersatzkassen  
in Hessen
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tEiLnEHmER/innEn DEs gEsunDHEits-
PoLitiscHEn aBEnDs DER ERsatzKassEn in 
HEssEn am 5.10.2011

sind weniger Einwohner als im Bundes-
durchschnitt, der bei 246 Einwohnern 
liegt. Im Bundesvergleich belegt Hessen 
bei den Flächenstaaten hinter Bayern 
den zweiten Platz; nur die Stadtstaaten 
Bremen, Berlin und Hamburg sowie das 



verband der ersatzkassen. dezember 2011 /seite 03

Saarland haben eine noch höhere Arzt-
dichte. 

Nachdem die Angebotsseite der ärzt-
lichen Versorgung ausgiebig beleuchtet 
wurde, lohnt es sich an dieser Stelle, auch 
die Entwicklung der Nachfrage nach ärzt-
lichen Leistungen zu betrachten. 

Einerseits wird aufgrund der jahr-
zehntelang niedrigen Geburtenraten und 
der steigenden Lebenserwartung die Be-
völkerung Hessens im Durchschnitt immer 
älter. Diese demografische Entwicklung 
zeigt sich in ländlichen Regionen beson-
ders deutlich, da durch den Wegzug von 
jüngeren, im Erwerbsleben stehenden 
Personen das Durchschnittsalter der dor-
tigen Bevölkerung noch schneller steigt.

Deutlicher Bevölkerungsrückgang

Andererseits wird die Einwohnerzahl 
Hessens bis 2060 deutlich zurückgehen. 
Nach Berechnungen des Hessischen Sta-
tistischen Landesamtes wird Hessen im 

Jahr 2060 nur noch ca. 4,91 Mio. Einwoh-
ner haben. Dies entspricht einem Bevöl-
kerungsrückgang um ca. 19% gegenüber 
2008 (6,06 Mio. Einwohner).

Parallel zum GKV-VStG hat das Hessi-
sche Sozialministerium am 11.11.2011 mit 
zahlreichen Beteiligten, darunter auch 
der Gesetzlichen Krankenversicherung in 
Hessen, den „Hessischen Pakt zur Sicher-
stellung der gesundheitlichen Versorgung 
für die Jahre 2012 – 2014“ vereinbart. Ziel 
dieses Paktes ist, in der Übergangszeit bis 
zur Einrichtung der im Versorgungsgesetz 
vorgesehenen Strukturen bereits hand-
lungsfähig zu sein.

Inwiefern sich die ärztliche Ver-
sorgung insbesondere in ländlichen  
Regionen mittel- bis langfristig auch  
in Folge der demografischen Entwicklun-
gen verändert, lässt sich nur schwer pro-
gnostizieren. Die hessischen Krankenkas-
sen/- verbände und die Ersatzkassen in 
Hessen unterstützen daher die Bemühun-
gen des Hessischen Sozialministeriums, 

hier bereits präventive Maßnahmen zu  
ergreifen.

Darüber hinaus bleibt abzuwarten, in-
wieweit es gelingt, durch das GKV-VStG 
mehr Mediziner zu motivieren, sich in 
ländlichen Regionen niederzulassen. 

Mediziner/innen werden bei ihren per-
sönlichen Planungen nicht nur die Preis-
zuschläge für Ärzte in unterversorgten 
Regionen, sondern auch und insbesonde-
re die jeweiligen Strukturen und die per-
sönliche Lebensqualität im Umfeld eines  
Niederlassungsbereiches – und sei er 
noch so kleinräumig geplant – sowie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im 
Auge haben.

Trotz der guten Versorgung in Hessen 
ist es nicht auszuschließen, dass in länd-
lichen Regionen einzelne freie Arztsitze 
nicht nachbesetzt werden können. Bei  
der Suche nach Lösungen für diese Einzel-
fälle sind neben der Ärzteschaft und den 
Krankenkassen insbesondere auch die 
Kommunen gefordert. Sie müssen sowohl 
im eigenen als auch im Interesse ihrer  
älter werdenden Bevölkerung im länd-
lichen Raum die Rahmenbedingungen  
verbessern, um für Mediziner/innen An-
reize zu schaffen, sich dort auch nieder zu 
lassen.

Fazit

Es ist nicht gerechtfertigt, derzeit in Hes-
sen von einem Ärztemangel zu spre-
chen. Die ärztliche Versorgung in Hes-
sen steht auf einer stabilen Basis. Unter 
Berücksichtigung der Ausgangssituation,  
der Verabschiedung des GKV-VStG und 
des Hessischen Paktes lässt sich für Hes-
sen auch zukünftig eine gute ärztliche 
Versorgung der Bevölkerung prognosti-
zieren.  BERuFstätigE äRztE am 31.10.2010: 333.599; EinwoHnER am 31.12.2009: 81.802.257
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D i e  Q U A r t A l S Z A H l

anstieg um 70%!
Um diesen Prozentsatz hat sich die Zahl der Ärzte in 
Hessen in den letzten 25 Jahren erhöht (1986: 18.985 
vs. 2011: 32.222). 

A r Z t D i C H t e  i N  D e U t S C H l A N D  
( e i N W O H N e r  J e  B e r U F S t Ä t i G e M  A r Z t  A M  3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 )
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F
ür die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen wurden mit dem GKV-
Wettbewerbs-Stärkungs-Gesetz 
(GKV-WSG) zum 01.04.2007 die  

Voraussetzungen zum Abschluss von 
Verträgen über Leistungen der Spezi-
alisierten Ambulanten Palliativversor-
gung (SAPV) für ihre Versicherten ge-
schaffen. 

Nach Inkrafttreten der SAPV-Richtli-
nie des Gemeinsamen Bundesaus schus-
ses (GBA), den Empfehlungen der Spit-
zenverbände der Krankenversicherung  
im Jahr 2008 sowie dem von den Ersatz-
kassen erarbeiteten Mustervertrag für 
Palliative-Care-Teams (PCT) im Febru-
ar 2009 haben die Ersatzkassen in Hes-
sen zwischenzeitlich mit 22 Palliativ-
Care-Teams Verträge abgeschlossen und 
somit eine flächendeckende Versorgung 
der hessischen Versicherten mit Leistun-
gen der SAPV sichergestellt. Hessen war 
hierbei Vorreiter im Bundesgebiet.

Für die Versicherten der Ersatzkassen 
in Hessen bedeuten die Vertragsabschlüs-
se, dass sie im Falle einer unheilbaren  
Erkrankung die besonderen Versorgungs-
leistungen erhalten, die sie benötigen,  
um im eigenen häuslichen Umfeld bis  
zum Tod weiter leben zu können.

In den PCTs arbeiten erfahrene, pal-
liativmedizinisch weitergebildete Ärz-
te/innen und Pflegefachkräfte, die über  
eine Qualifikation in Palliative Care ver-
f ügen, mit weiteren Kooperationspart-
nern (z. B. ambulanten Hospizdiensten) 
 zusammen. Hierdurch wird die erforder-
liche qualifizierte Versorgung der Pa-
tienten in ihrer Lebensendphase sicher-
gestellt.  

QU
ELLE  vdek, lV H

essen

A r t i K e l

Spezialisierte Ambulante  
Palliativversorgung (SAPV)
Die Vertragsabschlüsse zur Versorgung mit Leistungen  
der saPV in Hessen sind Vorbild im Bundesgebiet. 

V e r S O r G U N G S S i t U A t i O N  M i t  P C t - t e A M S  i N  H e S S e N

PCT vorhanden Versorgung aus Nachbarkreisen Kein PCT
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Elektronischer Datenträgeraustausch (Dta) für 
 „sonstige Leistungserbringer“ ab 1.1.2012

Ab dem 1.1.2012 müssen Sozialpädiatrische Zentren, psy-
chiatrische Instituts-, Hochschul- und Kinderspezialambu-
lanzen ihre Abrechnungs- und Diagnosedaten an die jewei-
ligen Krankenkassen mittels eines definierten Datensatzes 
im sogenannten Datenträgeraustausch(DTA)-Verfahren 
übermitteln. Ziel der Einführung ist es, das bislang prakti-
zierte Verfahren über Papierabrechnungen durch ein elek-
tronisches Abrechnungsverfahren zu ersetzen. 
Sofern die Datensätze von den Leistungserbringern nicht 
entsprechend übermittelt werden, können die Krankenkas-
sen Rechnungskürzungen vornehmen.

institutionelle selbsthilfeförderung 2012

Die Unterstützung der Selbsthilfestrukturen in Hessen stellt 
eine wichtige, gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar.  
Für die institutionelle Förderung der gesundheitsbezoge-
nen Selbsthilfe in Hessen (Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe-
Landesorganisationen und Selbsthilfe-Kontaktstellen) wird 
die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ab 1.1.2012 För-
dermittel in Höhe von 1.190.455,48 Euro (2011: 1.154.763,23 
Euro = +3,1%) zur Verfügung stellen. Wie bereits in Vorjah-
ren wird sich dieser Betrag auch im Jahr 2012 ggf. noch um 
Förder-Restmittel aus früheren Jahren erhöhen.

Die Verhandlungen von Vergütungspauschalen für die  
ärztlichen Hochschulambulanzen in Hessen im Jahr 2011 
wurden bereits im August 2011 erfolgreich und ohne  

Einschaltung der Schiedsstelle abgeschlossen. 
Der Grundvertrag (Rahmenvertrag) wird weitergeführt, wobei 
dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg mit dem Standort 
Marburg und der Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichs-
heim jeweils eine Fallzahlanhebung zugestanden wurde, da es 
in der Vergangenheit immer wieder zu Überschreitungen der 
vereinbarten Fallzahlen kam. 
Die Anhebung der Vergütungspauschalen erfolgt in Höhe der 
Grundlohnsummensteigerung für das Jahr 2011 von 1,15%.
Die ärztlichen Hochschulambulanzen leisten einen wertvollen 
Beitrag zur ambulanten Versorgung der hessischen Versicher-
ten, nicht zuletzt auch für den ländlichen Raum. 

M e l D U N G

Vertrag Hochschulambulanzen

K U r Z  G e F A S S t

Mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung (KZV) Hessen wurden 
am 15.4.2011 Finanzierungsvereinbarungen geschlos-

sen. Diese regeln die (Teil-)Finanzierung der Kosten und die  
Modalitäten der Ausstattung der Vertragsärzte, Vertragspsycho-
therapeuten und Vertragszahnärzte mit Kartenterminals für die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) in den Praxen. 
Gemäß diesen Vereinbarungen und unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Bundesvorgaben lief die Ausstattungsphase 
mit stationären und mobilen Lesegeräten bis zum 30.9.2011. 
Mit Stand 31.10.2011 wurden in Hessen 82,40% der Vertrags-
ärzte und Vertragspsychotherapeuten (Bund: 78,22%) mit 
 Lesegeräten ausgestattet. Bei den hessischen Vertragszahn-
ärzten liegt der Ausstattungsgrad zum 15.12.2011 bei 89,56% 
(Bund: 92,20%). 
Der Ausstattungsgrad mit den neuen Lesegeräten liegt bei den 
hessischen Vertragsärzten/Vertragspsychotherapeuten zum 
31.10.2011 um 4,18 Prozentpunkte über, bei den hessischen Zahn-
ärzten zum 15.12.2011 um 2,64 Prozentpunkte unter dem Bundes-
durchschnitt.

M e l D U N G

Ausstattung von Praxen mit eGK-
lesegeräten

LEsEgERätE FÜR DiE nEuE ELEKtRoniscHE gEsunDHEitsKaRtE 
ausstattungsgRaD DER PRaxEn – HEssEn/BunD
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A r t i K e l

Qualitätsprüfungen in  
Pflegeeinrichtungen durch PKV
Der Prüfdienst der privaten Krankenversicherungen (PKV) wird  
zukünftig neben dem medizinischen Dienst der Krankenversicherung (mDK)  
einen teil der Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen durchführen.

i
m Zusammenhang mit der Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes wurden 
auch die Regelungen des Elften Sozial-
gesetzbuches (SGB XI) zur Beteiligung 

des Verbandes der privaten Krankenver-
sicherung e. V. (PKV) an den Qualitätsprü-
fungen in Pflegeeinrichtungen neu gefasst. 
Mit der Neuregelung wurde die gesetzliche 
Grundlage für die zukünftige Tätigkeit des 
Prüfdienstes der PKV geschaffen. Dieser 
ist jetzt neben dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) berechtigt und 
verpflichtet, die Erfüllung der Leistungs- 
und Qualitätsanforderungen in Pflegeein-
richtungen laut Gesetz und landesspezi-
fischer Vereinbarungen zu prüfen. Der 
Umfang der Prüftätigkeit der PKV ist hier-
bei auf zehn v. H. der im Jahr anfallenden 
Qualitätsprüfungen begrenzt.

Vereinheitlichung der Prüfpraxis  
zwischen mDK und PKV-Prüfdienst

Ein zentrales Anliegen der Verbände der 
Pflegekassen ist die Gewährleistung ei-
ner gleichmäßigen Prüfpraxis durch alle 
am Prüfgeschehen beteiligten Institutio-
nen. Ein methodisch einheitliches Vorge-
hen der Prüfer sowie inhaltsgleiche Be-
wertungen zur Qualität von erbrachten 
Pflege- und Betreuungsleistungen schaf-
fen die Voraussetzungen für vergleich-
bare und einheitliche Entscheidungs-
prozesse. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass über Maßnahmen zur Besei-
tigung von Qualitätsmängeln in Pflege-
einrichtungen entschieden werden muss.  
Die für den MDK maßgeblichen Richtlini-
en und Verfahrensanweisungen müssen 

deshalb zukünftig auch für den PKV-Prüf-
dienst verbindlich sein. Das Nähere hier-
zu soll durch eine Vereinbarung zwischen 
dem GKV-Spitzenverband und dem PKV-
Verband geregelt werden.

Vereinbarung in Hessen über die Beteili-
gung der PKV an Qualitätsprüfungen 

Mit Wirkung ab dem 1.10.2011 haben die 
Verbände der Pflegekassen in Hessen eine 
Übergangsvereinbarung mit der PKV ge-
troffen, um die Tätigkeit ihres Prüfdiens-
tes von Anfang an auf eine verbindliche 
Grundlage zu stellen. Die Vereinbarung 
regelt die Zusammenarbeit der Landes-
verbände der Pflegekassen mit dem PKV-
Prüfdienst bei der Durchführung der Qua-
litätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen. 
Sie soll effiziente und identisch ablaufen-
de Qualitätsprüfungen sicherstellen. Dar-
über hinaus sollen durch die Einbindung 
des PKV-Prüfdienstes in die etablierten 

Strukturen der Qualitätsprüfung zusätz-
liche Schnittstellen und unnötiger Ver-
waltungsaufwand vermieden werden. Die 
Vereinbarung dient ferner der Konkretisie-
rung der gesetzlichen Rechte und Pflich-
ten der Vereinbarungspartner. Hierbei soll 
sichergestellt werden, dass der PKV-Prüf-
dienst bei der Durchführung der Qualitäts-
prüfungen und der damit zusammenhän-
genden Prozesse und Verfahren dem MDK 
Hessen gleichgestellt ist.

Die gesetzlichen Vorgaben, welche für 
die Qualitätsprüfungen maßgeblich sind, 
sowie die auf dieser Grundlage ergange-
nen allgemeinverbindlichen Richtlinien 
und Vereinbarungen sind für den PKV-
Prüfdienst ebenso bindend wie für die Mit-
arbeiter des MDK Hessen. Der PKV-Prüf-
dienst gewährleistet damit, dass seine 
Prüfer über eine Qualifizierung verfügen, 

die denen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung mindestens gleich-
wertig ist. Die Gesamtverantwortung der 
Landesverbände der Pflegekassen in Hes-
sen für die Qualitätssicherung bildet die 
Grundlage für die Beteiligung der PKV an 
den Qualitätsprüfungen. Der PKV-Prüf-
dienst hat auf dieser Basis im Oktober sei-
ne Tätigkeit in Hessen aufgenommen.  

»Die Vereinbarung in Hes-
sen stellt ein einheitliches 
Verfahren der Durchführung 
von Qualitätsprüfungen in 
Pflegeheimen bei mDK und 
PKV-Prüfdienst sicher.«
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Unser Referent Zahnärzte, Erich Monse, war 42 Jahre im 
Dienste des vdek und der Ersatzkassen beschäftigt. Am 1. 
Oktober 2011 wurde er in die Freistellungsphase der Alters-
teilzeit verabschiedet. 
Herr Monse begann seine Ausbildung zum Sozialversiche-
rungs-Fachangestellten im Jahr 1969. Nach mehreren be-
ruflichen Stationen innerhalb der DAK wechselte er 1995 zu 
den damaligen Ersatzkassenverbänden VdAK/AEV (heute: 
vdek). Im Referat „Ambulante Versorgung“ der Landesver-
tretung Hessen war er für zahlreiche Themengebiete, z. B. 

die Bereiche Zahnärzte, Krankentransport und Rettungsdienst und Abrechnungs-
manipulation, verantwortlich. In den 16 Jahren seiner Tätigkeit bei den Ersatzkas-
senverbänden hat sich Erich Monse mit Gewissenhaftigkeit, Engagement und Ver-
antwortungsbewusstsein erfolgreich für die Belange der Ersatzkassen eingesetzt. 
Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedeten sich die Kolleginnen und Kollegen 
der Landesvertretung Hessen des vdek von ihrem geschätzten Kollegen Erich Mon-
se und wünschten ihm für den weiteren Lebensweg Gesundheit und alles Gute.

P e r S O N A l i e

erich Monse nach über  
40 Berufsjahren verabschiedet

Das seit mittlerweile fast einem 
Jahr laufende neue Verfahren 
zur Präqualifizierung im Hilfs-

mittelbereich entwickelt sich posi-
tiv. Im bundesweiten Vergleich wurden 
die Mitarbeiterinnen der PQS in Hessen 
überdurchschnittlich oft in Anspruch ge-
nommen. 
Um die Leistungserbringer für Hilfsmit-
tel über die Details des neuen Präqualifi-
zierungsverfahrens zu informieren, ver-

anstaltete die PQS-Hilfsmittel im Jahr 2011 bereits zwei Informationsveranstaltungen 
in Hessen. Aufgrund der guten Nachfrage nach den Veranstaltungen und der positiven 
Resonanz der Teilnehmer gehen wir davon aus, dass weiterhin ein großer Informati-
onsbedarf besteht. Deshalb sind für das Jahr 2012 weitere Informationsveranstaltun-
gen zum Präqualifizierungsverfahren geplant.
Am Präqualifizierungsverfahren Interessierte erhalten bei der PQS-Hilfsmittel (www.
pqs-hilfsmittel.de) weitere Informationen und die Kontaktdaten der Ansprechpartner/
innen in Hessen.

M e l D U N G

informationsveranstaltung zum  
Präqualifizierungsverfahren (PQS)

ERicH monsE
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inFoRmationsVERanstaLtung Vom 23.11.2011 
in DEn RäumEn DER HanDwERKsKammER 
RHEin-main, wEitERstaDt
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Die kassenartenübergreifende Zu-
sammenführung der Daten für die 
Wirt schaftlichkeitsprüfung nach § 106 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) durch die 
Kassenärztliche Vereinigung Hessen 
(KV) verläuft für die Krankenkassen/-
verbände in Hessen seit langem nicht 
zufriedenstellend. 
Aus diesem Grund wurde im rahmen 
eines Auswahlverfahrens, welches 
von Vertretern der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung durchgeführt wur-
de, ein externer Dienstleister für die 
zukünftige Datenzusammenführung 
der Daten ausgewählt. Dieser externe 
Dienstleister soll die Datenlieferun-
gen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung ab 
2011 zusammenführen. 
Aufgrund von Stichproben, die ins-
gesamt zwei Prozent der an der 
 vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden leistungserbringer um-
fassen, wird geprüft, ob Honorarab-
rechnungen und Verordnungen von 
Arznei- und Heilmitteln nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten ver-
laufen. Die mit Wirkung zum 1.9.2011 
als Anlage zur hessischen Prüfver-
einbarung gemäß § 106 SGB V ge-
schlossene „Vereinbarung zur 
Zufälligkeitsprüfung“ regelt die rah-
menbedingungen hierzu. Die Zufäl-
ligkeitsprüfung auf Basis der genann-
ten Vereinbarung wird erstmals ab 
dem Jahr 2012 für das Jahr 2011 durch-
geführt.

r U B r i K

Wirtschaftlichkeits-
prüfung
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Aus dem schwedischen und dem nie-
derländischen Gesundheitssystem 
könnte das deutsche System lernen, 
wie der Autor in einem Vergleich auf-
zeigt. Das steuerfinanzierte schwe-
dische System überzeugt durch eine 
dezentrale Struktur, Leistungsprin-
zip, staatliche Arzneimittelkontrolle 
und Qualitätssicherung. Die Nieder-
lande gehen einen anderen Weg mit 
der Privatisierung der Krankenkas-
sen, Stärkung der Konkurrenz, Ge-
sundheitszuschuss und Beitragsrück-
erstattung.

thomas Schneider
Krankenversicherung in europa - 
Deutschland, Schweden und die 
Niederlande im Vergleich
2010, 404 Seiten
€ 29,90, tectum - Der Wissen-
schaftsverlag, Marburg

Patientenzufriedenheit sollte höchs-
tes Ziel aller Beteiligten vom ersten 
bis zum letzten Tag während eines 
Krankenhausaufenthaltes sein. Dazu 
bietet der Autor ein Modell an, das 
bundesweit jedem Patienten in jedem 
Krankenhaus an jedem Tag einen An-
sprechpartner für Wünsche an die 
pflegerische oder ärztliche Betreuung 
stellt. Gezeigt wird auch, wie dieses 
neue System organisiert und finan-
ziert werden kann. Zur Unterstützung 
der Krankenhäuser bei ihren Bemü-
hungen um Patientenzufriedenheit 
werden erprobte Verfahren und Er-
gebniserwartungen von Patientenbe-
fragungen aufgezeigt.

Prof. Dr. edwin H. Buchholz
Patientenzufriedenheit in deut-
schen Krankenhäusern
2011, 255 Seiten
€ 39,-, Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden

B Ü C H e r

europäische Ge-
sundheitspolitik

Analyse der statio-
nären Versorgung

Am 4. November 2011 hat sich die 
neue Mitgliederversammlung des 
Verbandes der Ersatzkassen (vdek) 

konstituiert. 34 ehrenamtliche  Vertreter 
der Mitgliedskassen werden bis zu den 
nächsten Sozialwahlen 2017 über die 
Grundsätze der vdek-Politik beschließen 
und die Entscheidungen des hauptamtli-
chen Vorstandes überwachen.
Durch die Fusionen mit anderen Kassenar-
ten sind erstmals 27 Versicherten- und sie-
ben Arbeitgebervertreter im „Parlament“ 
des vdek. Verbandsvorsitzender Christian 
Zahn wurde gleichzeitig in seinem Amt be-
stätigt. „Die traditionell stark ausgeprägte 
Vertretung der Interessen der Versicher-
ten wird um die Interessen der Arbeitge-
ber ergänzt. Ich bin mir sicher, dass die 
Ersatzkassengemeinschaft davon profitie-
ren wird.“, so Chr. Zahn.

Das Krankenhausentgeltgesetz legt 
u.a. fest, dass die Vertragsparteien 
auf Landesebene bis zum 31. Okto-

ber jeden Jahres einen landesweit gelten-
den LBFW vereinbaren. Im Konfliktfall 
entscheidet die hierfür zuständige Lan-
desschiedsstelle.
Für das Jahr 2012 konnte in Hessen keine 
einvernehmliche Lösung gefunden wer-
den. Grund hierfür sind im Besonderen 
die unterschiedlichen Auffassungen der 
Vertragspartner zur Einrechnung zusätz-
licher Finanzierungsbeträge für die Ein-
stellung von Pflegepersonal in den LBFW 
und die aus Kassensicht notwendige Ge-
genrechnung von Beträgen, die densel-
ben Finanzierungshintergrund haben, im 
Rahmen von zusätzlichen Vergütungsbe-
standteilen. 
Daher wurde die zuständige Kranken-
hausschiedsstelle angerufen. Diese wird 
Ende Dezember 2011 über die Höhe des 
LBFW 2012 entscheiden.

Wir wünschen allen unseren Leserinnen 
und Lesern ein gutes, erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2012.
Ihre vdek-Landesvertretung Hessen

A U S  D e M  V D e K

Neue Mitgliederver-
sammlung des vdek

M e l D U N G

Verhandlungen zum 
landesbasisfallwert 
(lBFW) gescheitert

M e l D U N G

Zum Jahreswechsel

nEuER VoRstanD VDEK-mitgLiEDERVERsamm-
Lung,VoRstanDsVoRsitzEnDER VDEK
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